
Beschlussentwurf der ABB zum Top 14 der Ratssitzung vom 06.09.2018

Der Rat der Stadt Bornheim verweist auf die Stellungnahme des Rates und der 
Verwaltung vom 03.12.2015 und nimmt die soziale menschliche Geste des offenen 
Briefes der Städte Köln, Bonn und Düsseldorf zur Kenntnis. 

Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 03.12.2015. Einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

Stellungnahme des Rates und der Verwaltung der Stadt Bornheim

Aufnahme, Betreuung und Integration von Flüchtlingen
Im Oktober 2014 hat der Rat der Stadt Bornheim die Bornheimer Erklärung verabschiedet und sich
damit in besonderer Weise zu seiner Verantwortung gegenüber den uns zugewiesenen Flüchtlingen
bekannt. Auf dieser Basis setzen wir uns für folgende Maßnahmen ein,  um die Situation für die
Flüchtlinge und die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt weiter bestmöglich zu gestalten: 

• Die  Notzuweisungen  von  Flüchtlingen  müssen  schnell  beendet  werden.  Bund  und  Land
müssen ausreichend Erstaufnahme- und zentrale Unterbringungseinrichtungen schaffen. 

• Die  Kosten  der  Kommunen  für  die  Flüchtlingsunterbringung,  Versorgung  und  Integration
müssen durch Land und Bund übernommen werden. 

• Das Angebot der Landesregierung für eine monatliche Vorleistung in Form einer Pauschale
erfüllt  eine wichtige Forderung der Kommunen. Diese Pauschale muss aber so bemessen
sein, dass auch anfallende Personal- und Sachkosten insbesondere bei Kindertagesstätten
und Schulen berücksichtigt werden.

• Rückwirkend sind die Kosten für 2015 von Bund und Land zu 100% zu übernehmen.
Auch  die  Kosten  für  die  Betreuung  der  geduldeten  Flüchtlinge,  deren  Anträge
rechtskräftig abgelehnt wurden, sind von Bund und Land zu übernehmen.

• Um zu vermeiden, dass es in Kommunen wie Bornheim, in denen ein großer Druck auf dem
Wohnungsmarkt herrscht,  zu einer Verschärfung bei  der Wohnungssuche kommt, müssen
Bundes- und Landesregierung noch mehr Bauprogramme auflegen, die mittel- und langfristig
für Entlastung sorgen. 

• Damit eine Integration der Flüchtlinge gelingt, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen
werden. Bund und Land sind hier gefordert die Kommunen umfassend zu unterstützen und
entsprechende Initiativen umgehend anlaufen zu lassen. 

• Zur Entlastung der Kommunen und auch der Flüchtlinge selbst muss die Bearbeitung der
Asylanträge beschleunigt werden. 

• Die  Einführung  eines  Flüchtlingsausweises  und  die  damit  verbundene  Verknüpfung  von
Leistungsgewährung ist von der Bundesregierung umgehend umzusetzen.

• Für Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen in der Europäischen Union einreisen
und bei uns Arbeit  und eine bessere Zukunft suchen, haben wir Verständnis. Ihnen
kann jedoch kein Asylrecht gewährt werden. Diejenigen, die kein Asyl erhalten, keine
Flüchtlingseigenschaften  nach  der  Genfer  Konvention  und  auch  keine  subsidiären
Gründe  zum  Bleiben  aufweisen,  sollen  in  menschenwürdiger  Form  zügig  in  ihr
Herkunftsland  zurückgeführt  werden.  Grundlage  dafür  sind  die  Beurteilungen  des
BAMF.  Die  Ausländerbehörde  des  Rhein-Sieg-Kreises  muss dieser  Aufgabe gerecht
werden,  damit  nicht  Kapazitäten,  die  dringend  für  die  große  Zahl  von  Flüchtlingen
benötigt werden, die Aussicht auf Anerkennung haben, gebunden werden. 

• Auch um das Grundrecht auf Asyl zu bewahren und zu schützen, muss Deutschland seine
selbstgewählte  Definition  als  Einwanderungsland  in  geltendes  Recht  umsetzen  und  ein
Einwanderungsgesetz schaffen, das die Zuwanderung, die nicht in Form von Flucht
geschieht, regelt.
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• Die  Bezirksregierung  muss  die  kommunale  Verwaltung  über  Zuweisungen  deutlich  früher
(z.B.  Vorlaufzeit)  und  umfassender  (z.B.  Informationen  über  ankommende  Flüchtlinge)
informieren. Der teilweise irrationale Ablauf des Zuweisungsverfahrens muss durch eine einen
planbare Zuweisung abgelöst werden.

• Nur so kann die Stadt dauerhaft handlungsfähig bleiben denn die Belastungsgrenze
der städtischen Verwaltungsmitarbeiter/innen ist längst erreicht. Auch die Tatkraft  der
ehrenamtlichen Kräfte droht zurückzugehen, wenn die Informationen der Bezirksregierung zur
Zahl und Umfang der Flüchtlingsaufnahme unzuverlässig ist. 

• Die  Zusage  der  Landesregierung,  dass  die  Turnhalle  Bornheim  bis  März  2016  als
Erstaufnahmeeinrichtung geräumt wird, muss bindend sein und wird von uns mit Nachdruck
verfolgt. 

Darüber  hinaus  erklären  Rat  und  Verwaltung  der  Stadt  Bornheim,  folgende  Kriterien  und
Zielvorgaben bei der Bewältigung der verschiedenen Aufgaben zu berücksichtigen.

• Wir stehen für ein friedliches Zusammenleben von Menschen in Bornheim auf Basis
unseres  Grundgesetzes  und  unserer  politischen  Kultur.  Dazu  gehören  auch  und
insbesondere  die  Religions-  und  Meinungsfreiheit  und  die  Gleichberechtigung  von
Mann und Frau.

• Wir streben weiterhin eine ausgewogene und dezentrale Unterbringung im Stadtgebiet an.

• Turn-  und  Mehrzweckhallen  sollen  nur  als  allerletztes  Mittel  für  die  Unterbringung  von
Flüchtlingen genutzt  werden.  Allerdings können wir  auf Grund der nicht  zu kalkulierenden
Entwicklung dies leider nicht vollständig ausschließen. 

Der Rat der Stadt Bornheim beauftragt den Bürgermeister,

1. die Forderungen des Rates an die zuständigen Stellen in geeigneter Form zu übermitteln.

2. die  Prioritätenliste  zur  Schaffung  von  neuen  Unterbringungsmöglichkeiten  monatlich  zu
aktualisieren  und  den  Fraktionen  als  nicht  öffentliche  Information  auch  außerhalb  des
Sitzungsrhythmus‘ zur Verfügung zu stellen. 

3. alle zwei Wochen die Fraktionen einzuladen, um den Informationsfluss zu gewährleisten.

4. die Bürgerinnen und Bürger weiter regelmäßig zu allgemeinen Informationsveranstaltungen
einzuladen, in der die Öffentlichkeit umfassend und sachlich informiert wird.

5. seine Personalplanung hinsichtlich der Unterbringung von Flüchtlingen für  das kommende
Jahr in Hinblick darauf, dass der Flüchtlingsstrom in absehbarer Zeit nicht abnehmen wird,
vorzustellen.

6. Informationen  zur  Anmietung  von  Wohnungen  und  Häusern  für  Flüchtlinge  sowie  die
zuständigen Ansprechpartner/-innen in der Verwaltung öffentlich bekannt zu geben. 

7. die  Unterbringung  von  Flüchtlingen  trotz  Platzmangel  in  zumutbaren  sozialen  und
hygienischen  Verhältnissen  zu  gewährleisten;  ein  Mindestmaß  an  Sauberkeit  und
Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Einrichtung ist sicherzustellen. Die Flüchtlinge sollen
diese  Aufgaben  mit  übernehmen.  Die  Entwicklung  solcher  Anleitungs-  und
Mitmachprogramme für  die  Einrichtungen  soll  schnellstmöglich  umgesetzt  und  ausgeführt
werden.  Ferner  sollte  in  jeder  Einrichtung  eine  mehrsprachige  Hausordnung  gut  sichtbar
aufgestellt sein und mit bildlichen Darstellungen unterstützen werden. 

Die  Flüchtlingsarbeit  wird  –  sowohl  bei  den  zugewiesenen  Flüchtlingen  als  auch  bei  den
Erstunterkünften – in großem Umfang von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Ohne
dieses beeindruckende Engagement der Bornheimer Bürgerinnen und Bürger sind die Aufgaben der
Betreuung  und  Integration  kaum  zu  leisten.  Der  Bürgermeister  wird  beauftragt,  das  Ehrenamt
weiterhin  unbürokratisch  und  voll  umfänglich  zu  unterstützen  und  eine  effektive  und  aktuelle
Kommunikation sicherzustellen.


